
Vereinsregisterauszug  zum Stichtag 30.06.2025
Allgemeine Daten

Zuständigkeit Landespolizeidirektion Wien, Referat Vereins-, Versammlungs- und
Medienrechtsangelegenheiten

ZVR-Zahl 414009028

Vereinsdaten
Name Politische Akademie der ÖVP

Sitz Wien (Wien)
c/o -

Zustellanschrift 1120 Wien, Tivoligasse 73
Land Österreich

Entstehungsdatum 13.07.1972
statutenmäßige

Vertretungsregelung
Die Direktorin/der Direktor vertritt den Verein nach außen selbständig. 
Für folgende Geschäfte und Handlungen der Direktorin/des Direktors ist
die gemeinsame Vertretung mit der Finanzreferentin/dem Finanzreferenten
erforderlich: 
a. der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen, weiters der Erwerb, die
Veräußerung und die Stilllegung von Unternehmen und Betrieben sowie di
Aufnahme und die Aufgabe von Geschäftszweigen.
b. der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Liegenschaften und
Grundstücken.
c. Gründung von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften.
d. Beschlussfassungen in General- oder Gesellschafterversammlungen von
Beteiligungen und Tochtergesellschaften über wesentliche Entscheidungen, wie
die Zustimmung zu Veränderungen von Beteiligungen, Anteilsveräußerungen,
Auflösung/Liquidation, Eröffnung von neuen oder Aufgabe von
Geschäftsbereichen.
e. die Gewährung von Darlehen und Krediten, soweit sie nicht zum gewöhnlichen
Geschäftsbetrieb gehört. 
f. Rechtsgeschäfte zwischen der Politischen Akademie der ÖVP und der
Geschäftsführung.

Organschaftliche Vertreter
Direktorin

Vertretungsbefugnis 25.10.2024 - unbestimmt  (Funktionsperiode)
Familienname Höbarth

Vorname Claudia
Titel (vorang.) Mag.
Titel (nachg.)

Finanzreferent
Vertretungsbefugnis 24.03.2025 - 26.06.2026 (Funktionsperiode)

Familienname Hanger
Vorname Andreas

Titel (vorang.) Mag.
Titel (nachg.)

Hinweise
Dieser Auszug enthält Angaben über jene Personen, welche als Gründer oder
Abwickler auf Grund des Gesetzes (§§ 2 Abs 2 bzw 30 Abs 1 VerG) oder als
organschaftliche Vertreter nach den Vereinsstatuten zur Vertretung des Vereins
nach außen befugt sind.
Mit Ausnahme der Vertretung durch einen behördlich bestellten Abwickler stützt
sich diese Auskunft auch auf Angaben der betreffenden Personen bzw des
Vereins über seine Vertretungsverhältnisse und auf die Vertretungsregelung in den
vorliegenden Vereinsstatuten.
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Insofern wird damit weder mit verbindlicher Wirkung festgestellt noch bestätigt,
dass die genannten Personen auch tatsächlich diese Funktionen rechtsgültig
innehaben oder hatten.
Das Vertrauen auf die Richtigkeit dieser Auskunft ist soweit geschützt, als nicht
jemand ihre Unrichtigkeit kennt oder kennen muss (§ 17 Abs 8 VerG).

Aussteller Bundesministerium f. Inneres IV/DDS
Tagesdatum / Uhrzeit Montag 30. Juni 2025 \ 06:12:59
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